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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 11.09.1984

Norm

StPO §290 Abs2 A

StPO §293 Abs3

Rechtssatz

Blieb eine ungerechtfertigte Vorhaftanrechnung im ersten Rechtsgang unbekämpft, so wäre deren allfällige

Ausschaltung in der neuerlichen Entscheidung mit Nichtigkeit gemäß § 281 Abs 1 Z 11 StPO behaftet und daher

unzulässig.
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